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 Geschäftszeichen 
ALE-UFR-B1-7571-111-1-38 

 
Würzburg, 10.06.2025 

Flurbereinigungsbeschluss 

  

Dorferneuerung Hellingen 2 

Stadt Königsberg i.Bay., Landkreis Haßberge 

 

Anlage 

1 Gebietskarte M = 1 : 2500 

A Entscheidender Teil 

1. Anordnung der Dorferneuerung 

Zur Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung wird 

nach §§ 1, 4 und 37 des Flurbereinigungsgesetzes –FlurbG– das Verfahren 

Hellingen 2 (Dorferneuerung Hellingen 2) angeordnet. 

Die Anordnung gilt für das vom Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken 

festgestellte Verfahrensgebiet (Flurbereinigungsgebiet). 

Die Begrenzung des Verfahrensgebietes ist in der anliegenden Gebiets-

karte, die Bestandteil des entscheidenden Teils dieses Beschlusses ist, 

flurstücksgenau dargestellt. 

Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke sowie 

die den Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten sind Teilnehmer 

am Verfahren. Die Teilnehmer bilden die Teilnehmergemeinschaft. Die 

Teilnehmergemeinschaft entsteht mit diesem Flurbereinigungsbeschluss 

und ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts (§ 16 FlurbG), die den 

Namen Teilnehmergemeinschaft Hellingen 2 führt und ihren Sitz in Hellin-

gen hat. Sie steht unter der Aufsicht des Amtes für Ländliche Entwicklung 

Unterfranken. 



 

 Seite 2 von 4 

 

2. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach dem ersten 

Tag der öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch beim 

Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken 

Zeller Straße 40, 97082 Würzburg 

(Postanschrift: Postfach 55 40, 97005 Würzburg) 

eingelegt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

Die Einlegung des Widerspruchs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elek-

tronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die 

Einlegung eines Widerspruchs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 

und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  

B Hinweise 

1. Offenlegung des Flurbereinigungsbeschlusses 

Dieser Flurbereinigungsbeschluss wird in der Stadt Königsberg i.Bay.  

sowie in den angrenzenden Gemeinden, d.h. in den Städten Zeil a.Main 

und Haßfurt, in der Verwaltungsgemeinschaft Hofheim (für den Markt Burg-

preppach, die Stadt Hofheim i.Ufr. und die Gemeinde Riedbach), in der 

Verwaltungsgemeinschaft Ebern (für die Stadt Ebern) und in der Verwal-

tungsgemeinschaft Ebelsbach (für die Gemeinde Kirchlauter) öffentlich 

bekannt gemacht (§§ 6 Abs. 2, 110 FlurbG, Art. 26 Abs. 2 und Art. 27 

Abs. 2 GO). 

Der Flurbereinigungsbeschluss (mit der Gebietskarte) liegt nach dem 

ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung einen Monat in den o. g. 

Kommunen zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus (§§ 6 Abs. 3, 115 

Abs. 1 FlurbG). 

 

Der Flurbereinigungsbeschluss und die Darstellung des Ver-

fahrensgebietes können innerhalb von vier Monaten ab dem 

30.06.2025 auch auf der Internetseite des Amtes für Länd-

liche Entwicklung Unterfranken auf der Seite Projekte in 

Unterfranken unter 

„Öffentliche Bekanntmachungen“ eingesehen werden. 

(https://www.ale-unterfranken.bayern.de/108554/index.php) 
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2. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 

Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung 

am Verfahren Hellingen 2 berechtigen, sind innerhalb von drei Monaten 

nach dem Zeitpunkt dieser öffentlichen Bekanntmachung beim Amt für 

Ländliche Entwicklung Unterfranken anzumelden. 

Werden Rechte erst nach Ablauf der Frist angemeldet oder nachgewiesen, 

so kann das Amt die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten 

lassen (§ 14 FlurbG). 

3. Aufforderung zur Grundbuchberichtigung 

Die Angaben über Rechtsverhältnisse an den Grundstücken im Verfah-

rensgebiet erholt das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken aus dem 

Grundbuch. Um Nachteile zu vermeiden, wird dringend empfohlen, die Ein-

tragungen im Grundbuch zu überprüfen und erforderliche Berichtigungen 

zu beantragen. Dazu genügt es in der Regel, den Grundbuchämtern die 

entsprechenden Urkunden wie Erbschein, Erbvertrag, Testament, Zu-

schlagsbeschluss oder Enteignungsbeschluss vorzulegen. 

Grundbucheinsicht und -auskünfte sind gebührenfrei. Für die Berichtigung 

des Grundbuchs sind in bestimmten Fällen gebührenrechtliche Vergünsti-

gungen vorgesehen. 

Informationspflichten nach Art. 14 Datenschutz-Grundverordnung 

Das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken erhebt zur Erfüllung der 

dem Amt nach dem FlurbG zugewiesenen öffentlichen Aufgaben in der 

Dorferneuerung Hellingen 2 Daten der Grundeigentümer bei den zuständi-

gen Grundbuchämtern und Ämtern für Digitalisierung, Breitband und 

Vermessung. Verantwortlich für die Verarbeitung dieser personenbezoge-

nen Daten ist das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken, Zeller 

Straße 40, 97082 Würzburg, (Postanschrift: Postfach 55 40, 97005 Würz-

burg), 0931 4101-0, poststelle@ale-ufr.bayern.de. 

Weitere Informationen über die Verarbeitung dieser Daten und die diesbe-

züglichen Rechte der betroffenen Personen können der Internetseite  

https://www.landentwicklung.bayern.de/unterfranken/, Rubrik „Daten-

schutz“, „Weitere Informationen“, entnommen werden. Alternativ können 

die betroffenen Personen auch Informationen beim behördlichen Daten-

schutzbeauftragten (Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken, Zeller 

Straße 40, 97082 Würzburg, 0931 4101-0, datenschutz@ale-ufr.bayern.de) 

erhalten. 
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C Begründung 

Die Stadt Königsberg i.Bay. beantragte am 11.02.2025 eine Dorferneue-

rung für die Ortschaft Hellingen durchzuführen. Dabei sollen insbesondere 

– die innerörtlichen Verkehrsverhältnisse geregelt, 

– dorfgerechte Erschließungseinrichtungen geschaffen, 

– das Ortsbild von Hellingen erhalten und gestaltet, 

– Maßnahmen zur Abwehr von Hochwassergefahren realisiert und 

– die notwendige begleitende Bodenordnung und Regelung der  

Rechtsverhältnisse durchgeführt 

werden. 

Solche Maßnahmen können im Rahmen eines Verfahrens nach dem 

FlurbG ausgeführt werden (§ 37 Abs. 1 FlurbG). Dem Zweck der Dorf-

erneuerung entsprechend erstreckt sich das Verfahrensgebiet Hellingen 2 

auf die Ortslagen von Hellingen. Es ist ca. 22 ha groß. 

Nach § 5 FlurbG wurden die voraussichtlich beteiligten Bürger und Grund-

eigentümer über den besonderen Zweck der Dorferneuerung, über die Ab-

grenzung des Verfahrensgebietes sowie über die zu erwartenden Kosten 

informiert. Die zu beteiligenden Behörden und Organisationen wurden ge-

hört; sie haben keine Bedenken gegen die Dorferneuerung vorgebracht. 

Aufgrund der Ergebnisse der Informationsversammlung und der Anhörung 

hält das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken die Voraussetzungen 

für eine Dorferneuerung und das Interesse der Beteiligten für gegeben. Die 

Dorferneuerung ist eine wirksame Maßnahme zur Verbesserung der Lebens-

verhältnisse in Hellingen; die Planungen hierfür sind unverzüglich zu be-

ginnen. 

Würzburg, 10.06.2025 

gez. Jürgen Eisentraut 

Behördenleiter 


